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1 5 1 . Bundesgesetz: Abfuhr von Geldmitteln des Getreideausgleichsfonds an den Bund.
1 5 2 . Bundesgesetz: Änderungen des Tabaksteuergesetzes.
1 5 3 . Bundesgesetz: Einhebung einer Sonderabgabe vom Bier.
1 5 4 . Bundesgesetz: Erhöhung der Überwachungsgebühr für die monopolabgabefreie Branntweinerzeugung zum

Hausbedarf.
155. Bundesgesetz: Erhöhung der Gebühren im Verbrauchsteuer- und Branntweinmonopolverfahren und Änderung

des Weinsteuergesetzes.
156. Bundesgesetz: Abänderung des Finanzausgleichsgesetzes 1950.

1 5 1 . Bundesgesetz vom 3. Juli 1952
über die Abfuhr von Geldmitteln des Ge-

treideausgleichsfonds an den Bund.

Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1. Aus den für Ausgleichszwecke bestimmten

Mitteln des Getreideausgleichsfonds {BGBl.
Nr. 168/1950) sind im Jahre 1952- 36,000.000 S
und im Jahre 1953 monatlich je 3,000.000 S an
den Bund abzuführen. Die Abfuhr dieser Be-
träge hat nach Maßgabe der jeweiligen Kassenlage
des Fonds zu erfolgen; der Fonds darf durch die
Abfuhr in der Erfüllung seiner gesetzlichen Auf-
gaben nicht behindert werden.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl Thoma

152 . Bundesgesetz vom 3. Juli 1952
über Änderungen des Tabaksteuergesetzes.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.
Das Tabaksteuergesetz in der Fassung der

Bekanntmachung vom 4. April 1939, Deutsches
RGBl. I S. 721, wird abgeändert wie folgt:

1. Die §§ 3 und 9 haben zu lauten:
„§ 3. Die Tabaksteuer für Tabakerzeugnisse

wird vom Kleinverkaufspreis bemessen und be-
trägt für

1. Zigaretten sowie feingeschnittenen
Rauchtabak (Feinschnitt) 12 v. H.

2. Zigarren, anderen Rauchtabak als
Feinschnitt (Pfeifentabak) sowie
Kautabak und Schnupftabak 5 v. H.

der Kleinverkaufspreise."
„§ 9. Die innerhalb eines Monates entstandene

Steuerschuld (§ 4) ist bis zum 25. des nächst-
folgenden Monates zu entrichten."

2. Die §§ 10 und 11, der Zweite Teil des
Tabaksteuergesetzes (§§ 29—36), ferner die
§§ 73 und 79 werden aufgehoben.

Artikel II.

Die Bestimmungen des Art. I Z. 1 sind erst-
malig auf die am 25. Jänner 1952 fällig ge-
wordene Tabaksteuer anzuwenden. Die Tabak-
materialsteuer ist für Zigarettentabak, der nach
dem 1. Dezember 1951 in einen Zigaretten-
herstellungsbetrieb eingebracht worden ist, nicht
mehr zu erheben.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl

1 5 3 . Bundesgesetz vom 16. Juli 1952
über die Einhebung einer Sonderabgabe vom

Bier.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Vom Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes-
gesetzes an wird bis zum 31. Dezember 1952
eine Sonderabgabe vom Bier eingehoben. Die
Sonderabgabe ist eine gemeinschaftliche Bundes-
abgabe gemäß § 6 Z. 2 lit. a Finanz-Verfassungs-
gesetz 1948. Die Bestimmungen des Finanzaus-
gleichsgesetzes über die Biersteuer gelten auch für
die Sonderabgabe vom Bier.

§ 2. Die Sonderabgabe beträgt 10 S für 1 hl
Bier.

§ 3. Auf die Sonderabgabe finden die für die
Biersteuer geltenden Vorschriften, insbesondere
die Vorschriften über die Entstehung der Bier-
steuerschuld, die Entrichtung der Biersteuer, die
Aufzeichnungspflicht sowie über die Befreiung
von der Biersteuer und Erstattung derselben sinn-
gemäß Anwendung.
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§ 4. Die getrennt zu berechnende Sonder-
abgabe gilt nicht als Entgelt im Sinne des Uni-
satzsteuergesetzes.

§ 5. Der Ertrag der Sonderabgabe dient zur
teilweisen Bedeckung des Aufwandes für beson-
dere Notstandsmaßnahmen in Gebieten, die von
Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind.

§ 6. Im Bundesvoranschlag 1952 werden fol-
gende finanzgesetzliche Ansätze neu eröffnet:

1. Einnahmenkapitel 17, Titel 4, § 2 a „Sonder-
abgabe vom Bier", unter dem der mit 10,000.000 S
zu veranschlagende Ertrag der Sonderabgabe zu
verrechnen ist;

2. Ausgabenkapitel 26, Titel 8 „Besondere
Notstandsmaßnahmen", unter dem ein Kredit
von 10,000.000 S zur Verfügung gestellt wird.

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bündesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl

1 5 4 . Bundesgesetz vom 16. Juli 1952,
betreffend die Erhöhung der Überwachungs-
gebühr für die monopolabgabefreie Brannt-

weinerzeugung zum Hausbedarf.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die durch Bundesgesetz vom 18. Mai
1949, BGBl. Nr. 111, mit 1 S je Raumliter
Branntwein festgesetzte Überwachungsgebühr
für die monopolabgabefreie Branntweinerzeu-
gung zum Hausbedarf wird für die Zeit vom
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes bis
zum 31. Dezember 1953 auf 3 S je Raumliter
Branntwein in einer Weingeiststärke von höch-
stens 50 Raumhundertteilen erhöht.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl

1 5 5 . Bundesgesetz vom 18. Juli 1952,
betreffend die Erhöhung der Gebühren im
Verbrauchsteuer- und Branntweinmonopol-
verfahren und eine Änderung des Wein-

steuergesetzes.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Gebührenordnung für das Verbrauch-
steuer- und Branntweinmonopolverfahren vom
9. Juni 1939, Reichsministerialblatt Seite 1268,
in der Fassung der Verordnung vom 27. No-
vember 1943, Reichsministerialblatt Seite 100,
wird abgeändert wie folgt:

1. § 12 hat zu lauten:
„(1) Für gebührenpflichtige Amtshandlungen

wird eine Gebühr von 10 S für jede ange-
fangene Stunde erhoben. Die Überschreitung
einer vollen Stunde wird nicht berücksichtigt,
wenn sie nicht mehr als eine Viertelstunde
beträgt.

(2) Wird für den Gebührenschuldner un-
mittelbar vor oder nach der gebührenpflichti-
gen Amtshandlung eine gebührenfreie Amts-
handlung vorgenommen, die auch ohne die
gebührenpflichtige Amtshandlung stattfinden
müßte, so sind die Gebühren nicht zu erheben,
wenn die Dauer der gebührenpflichtigen Amts-
handlung eine Viertelstunde nicht übersteigt."

2. § 16 hat zu lauten:
„(1) Wenn gebührenpflichtige Amtshandlun-

gen die ständige Anwesenheit eines Kontroll-
organs auf länger als drei Monate erfordern,
so sind an Stelle der Einzelgebühren Ver-
waltungskostenbeiträge zu erheben. Ihr Aus-
maß beträgt 1800 S für einen Monat.

(2) Die Verwaltungskostenbeiträge sind für
jeden auch nur angefangenen Monat jeweils
bis zum Monatsletzten einzuzahlen.

(3) W e n n der Gebührenschuldner nicht die
volle Diensttät igkeit des ständig zugewiesenen
Beamten in Anspruch n i m m t u n d es möglich
ist, den Beamten anderweitig dienstlich zu ver-
wenden, so ist der Verwaltungskostenbeitrag
auf einen angemessenen Teil zu beschränken."
§ 2. Die mi t „Gebührentarif für Warenun te r -

suchungen im Verbrauchsteuer- und Branntwein-
monopolverfahren" (§ 1) bezeichnete Anlage zur
Gebührenordnung wird abgeändert und ergänzt
wie folgt:

1. Die „Vorbemerkungen" haben zu lauten:
„ 1 . Der Berechnung der Untersuchungs-

gebühr sind die in den Abschnitten E, F, G
und H des Tarifes aufgeführten Sätze für be-
sondere Bestimmungen, wenn solche Sätze
nicht vorgesehen sind, die Sätze für allgemeine
Best immungen des Abschnittes A zugrunde zu
legen. W e n n im Abschnitt A keine ent-
sprechenden Gebührensätze enthalten sind, so
ist für die volle Arbeitsstunde oder für Teile
einer angefangenen Arbeitsstunde, die eine
halbe Stunde übersteigen, eine Gebühr v o n
20 S anzusetzen.

2. Arbei ten vorbereitender Art , wie Zer-
kleinern, Mischen, Lösen u. dgl. werden nicht
berechnet."
2. Die noch in Geltung stehenden Tarifsätze

der Abschnitte A, E, F, G u n d H des Ge-
bührentarifes werden im fünffachen Ausmaß er-
hoben.

3. Im Abschnitt A des Gebührentarifes wi rd
lfde. N r . 3 ergänzt wie folgt:

„d durch Vacuum-Desti l lat ion . . . . S 60 '—" .
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4. Im Abschnitt A des Gebührentarifes wird
nach lfder. Nr. 13 eingefügt:

5. Im Abschnitt A des Gebührentarifes entfällt
die bisherige lfde. Nr. 14.

6. Im Abschnitt A des Gebührentarifes erhält
die frühere lfde. Nr. 15 die Bezeichnung „lfde.
Nr. 18".

7. Abschnitt G des Gebührentarifes wird er-
gänzt wie folgt:
„Lfde. Nr. 8, Chromlauge und Probe-

vergällung S 30'—".

8. Im Abschnitt H des Gebührentarifes hat
lfde. Nr. 12 zu lauten:
„Lfde. Nr. 12 TB. § 24, Ermittlung

des Gehaltes an Nebenbestand-
teilen (Fuselöl) in Branntwein
a) nach Komarowsky S 25'—

b) nach Roese und E. Sell S 100'—".

9. Im Abschnitt H des Gebührentarifes wird
nach lfder. Nr. 18 eingefügt:
„Lfde. Nr. 19 TB. § 39, Untersuchung

von alkoholhältigen Treibstoffge-
mischen auf Entmischbarkeit und
Gehalt an absolutem Alkohol . . . S 40'—

Lfde. Nr. 20 TB. §§ 23 bis 26, Unter-
suchung von Extraprimasprit, Pri-
masprit, Sekundasprit auf Norm-
gerechtigkeit S 170'—."

10. Die bisherige lfde. Nr. 19 erhält die Be-
zeichnung „Lfde. Nr. 21".

§ 3. Als Kontrollgebühr anläßlich der Ab-
fertigung weinsteuerpflichtiger Gegenstände sind
unabhängig von der Weinsteuer zu entrichten:

a) S 3'— für jedes zur Versteuerung ge-
langende Hektoliter weinsteuerpflichtiger
Gegenstände,

b) S l'50 für jedes Hektoliter weinsteuer-
pflichtiger Gegenstände, die nach den wein-
steuerrechtlichen Vorschriften steuerfrei
abgefertigt werden.

§ 4. Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bun-
desgesetzes wird § 3 des Weinsteuergesetzes vom

6. Februar 1919, StGBl. Nr. 125, in der Fassung
der Weinsteuernovelle 1948, BGBl. Nr. 28/1949,
aufgehoben.

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl

156 . Bundesgesetz vom 18. Juli 1952,
womit das Finanzausgleichsgesetz 1950 in
der Fassung der Finanzausgleichsnovelle 1951
und der Finanzausgleichsnovelle 1952 ab-

geändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Finanzausgleichsgesetz 1950 vom 16. De-
zember 1949, BGBl. Nr. 36/1950, in der Fas-
sung der Finanzausgleichsnovelle 1951 vom
15. Dezember 1950, BGBl. Nr. 29/1951, und der
Finanzausgleichsnovelle 1952 vom 17. Dezember
1951, BGBl. Nr. 18/1952, wird abgeändert wie
folgt:

Dem § 14 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Aus den Ertragsanteilen der Länder (Wien
als Land) an den gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben für das Jahr 1952 mit Ausnahme des
Kulturgroschens wird ein weiterer Vorzugs-
anteil des Bundes zum Zwecke der Finanzierung
von Notstandsmaßnahmen ausgeschieden. Dieser
Vorzugsanteil beträgt 23 v. H. der auf Grund
des Nachtragsbudgets des Bundes für 1952 ge-
genüber dem Bundesfinanzgesetz, BGBl. Nr. 14/
1952, den Ländern zukommenden Mehreinnah-
men aus Ertragsanteilen an der Lohnsteuer, Um-
satzsteuer, Weinverbrauchsabgabe, Erbschaft-
steuer und Kraftfahrzeugsteuer, höchstens je-
doch 44'5 Millionen Schilling. Dieser Betrag
ist in fünf gleichen Teilen von den Vor-
schüssen auf die Ertragsanteile der Länder
für die Monate August bis Dezember 1952
einzubehalten. Bei der endgültigen Abrechnung
ist der Vorzugsanteil auf die Länder (Wien als
Land) im Verhältnis ihrer Ertragsanteile an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Aus-
nahme des Kulturgroschens aufzuteilen. Aus den
Mitteln dieses Vorzugsanteiles kann der Bund
auch Zuschüsse zu Notstandsmaßnahmen der
Länder gewähren."

Artikel II.

Mit dem Vollzuge dieses Bundesgesetzes ist das
Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Figl
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